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Sehrgeehrter Herr Kollege,

Ihre FrageNr. 395/April:

Teilt die Bundesregierungdie Besorgnisvon gemeinnützigen Organisatio-
nen(www.missio-hilft.de/missio/mitmachen/aktion-schutzengel/handy-
sammlung/missio-hilft-aufruf-steffi-lemke-mdb.pdf), die,um Gutesfür
notleidendeMenschenund dieUmwelt zu tun, unter Beteiligung von Schu-
len, Kirchengemeinden,Krankenhäusern und Verbänden seit Jahrenzum
großenTeil ehrenamtlich durchgeführteHandy-Sammelaktionen durch-
führen, wie zumBeispielunlängst die ArbeitsgemeinschaftderEine-Welt-
Kreiseim StadtkomiteederKatholiken und dieKolpingsfamilien Recklin-
ghausenmittels der Aktion „Goldhandy“ desInternationalen katholischen
Hilfswerks „missio“ (www.recklinghaeuser-zeitung.de/recklinghausen/reck-
linghausen-eine-welt-kreis-handys-smartphones-wiederverwerten-gold-
handy-w683078-6000301171/), dassdie Gefahrgutregelungen desADRdie-
seslobenswertegesellschaftliche Engagementdurch aufwändige Verfahren
einschränkenoderschlimmstenfalls zunichtemachenkönnte, und plant sie
vor diesemHintergrund einepraktikable Regelungfür Handy-Recycling-
Aktionen gemeinnützigerOrganisationen?

beantworte ich wie folgt:

Gemeinnützige Sammlungenleisten einen wichtigen Beitrag zur Kreis-
laufwirtschaft und zum Ressourcenschutz.DieBundesregierungbegrüßt
Sammlungenvon Elektroaltgerätenwie auchdieHandy-Recycling-Akti-
onen in den jeweiligen Bundesländernund auch daslangjährige und er-
folgreiche Engagementder gemeinnützigen Organisationen ausdrück-
lich.
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Lithiumbatterien sind aufgrund der enthaltenenStoffeund der elektri-
schenEnergiealsGefahrgut der Klasse9eingestuft. Bei der Beförderung
unterliegen siedaherdenGefahrgutbeförderungsvorschriften. Die Vor-
schriften desGefahrgutrechts dienen dazu,eine sichereBeförderung zu
ermöglichen und Gefahrenfür die Sicherheit oder Ordnung, insbeson-
derefür wichtige Gemeingüterwie Lebenund Gesundheitzu verhin-
dern.Die Vorschriften gelten dahergrundsätzlich unabhängigvon der
Verwendung oder demTransportzweck der beförderten Güter.

Diemateriell-rechtlichen Anforderungen desGefahrgutrechtssind in in-
ternationalen Regelwerken(für denStraßenverkehr etwadasADR)fest-
gelegtund enthalten Vorgaben für die Beschaffenheitvon Batterien, die
Dokumentation, Verpackung und Kennzeichnung während desTrans-
ports bishin zu Anforderungen an Ausrüstung von Fahrzeugenund
Schulungenvon Fahrzeugführern. Erleichterte Beförderungsbedingen
können in Abhängigkeit von derNennenergiebzw.desLithiummetall-
gehaltsder Batterien (Sondervorschrift 188)oder für die Sammlung von
Batterien und Elektroaltgeräten bei der Beförderung zum Zweckeder
Entsorgung oder desRecyclings(Sondervorschriften 670)in Anspruch
genommenwerden.

Unter Beachtungder einschlägigenVorschriften ist dieDurchführung
von Handy-Sammlungen daher grundsätzlich möglich, sodassdieEnt-
scheidung,Beförderungen für bestehendeSammlungennicht mehr
durchzuführen, oft eineunternehmerische Entscheidungder jeweiligen
Transportunternehmen ist.Der BundesregierungliegenHinweise vor,
dassdieWirtschaft bereits analternativen Logistiklösungen arbeitet, um
bestehendeSammlungenweiter aufrechterhalten zukönnen.

Vor diesemHintergrund ist esnicht beabsichtigt,die sicherheitstechni-
schenVorgaben für bestimmte Verwendungszweckeherabzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Theurer


